
■
Komplexe Themen wie Dis-
kriminierung lassen sich am
Besten anhand von konkre-

ten Beispielen verdeutlichen. Deswegen
möchte ich Ihnen Emin Capraz vorstel-
len: 

Emin Capraz ist 36 Jahre alt, An-
walt und arbeitet in einer Kanzlei in
Köln. Er hat einen deutschen Pass, 
sein Studium im Rheinland absolviert
und selbstverständlich spricht er ein-
wandfrei Deutsch. Capraz sagt, dass er
Deutschland liebt, es ist seine Heimat.
Die Türkei dagegen ist für ihn das Land
seiner Eltern. Trotzdem hat er vor kur-
zem beschlossen, in die Türkei zu zie-
hen. – Warum? Seine Antwort lautete: 

»Ich will eine Familie gründen. Und
wenn meine Kinder hier das Gleiche er-
leben wie ich, würde ich das nicht aus-
halten.«

»Das Gleiche«, damit meint Herr Cap-
raz zum Beispiel Vorstellungsgesprä-
che, in denen man ihm erklärt, dass er
zwar bestens geeignet sei für den Job.
Dass er aber leider mit seinem türki-
schen Namen eher Mandanten anzie-
hen würde, »die nicht in das Kanzlei-
profil passen«.

Überhaupt hat er viel zu oft erlebt, dass
er wegen seines türkischen Namens an-
ders behandelt wird als seine Mitmen-
schen mit deutschen Namen. 

Seine Entscheidung,Deutschland zu ver-
lassen, war ein schleichender Prozess,
das Ergebnis einer Aneinanderreihung
von kleineren und größeren Kränkun-

gen, von Beleidigungen und alltägli-
chen Diskriminierungserlebnissen.

Wer in den letzten Wochen und Mona-
ten Zeitungen durchgeblättert hat, hat
unzählige Geschichten von Menschen
mit Migrationshintergrund gelesen, die
Deutschland verlassen wollen. 

Deutschland ist de facto zum Auswan-
derungsland geworden. Nehmen wir
das Beispiel der Türken, der größten
ethnischen Minderheit in Deutschland:
2009 sind knapp 30.000 Menschen aus
der Türkei eingewandert. 40.000 Tür-
ken aber haben ihre Koffer gepackt
und Deutschland verlassen. Wenn dem-
nächst die Zahlen von 2010 vorgelegt
werden, könnte diese Zahl noch weiter
gestiegen sein.

Das Fatale daran ist: Diese Menschen
sind zwar bestens integriert. Als Inte-
grationserfolg aber kann Deutschland
sie nicht verbuchen. Der Grund: Sie
wollen hier nicht länger leben. Sie füh-
len sich nicht willkommen in Deutsch-
land. So, wie Emin Capraz.

Sein Beispiel macht in radikaler Weise
deutlich: Diskriminierung und Integra-
tion haben unmittelbar miteinander zu
tun. 

Zwar erleben Menschen Diskrimi-
nierung in sämtlichen Lebensbereichen
und in unterschiedlichster Art und Wei-
se. Für das Merkmal ethnische Her-
kunft können wir jedoch besonders
viele Fälle im Bereich Arbeit feststel-
len. Die Universität Konstanz hat 2010
einen Feldversuch dazu gestartet: 

Die Forscher haben mehr als 1.000 fik-
tive Bewerbungen auf Praktikumsstel-
len für Wirtschaftsstudenten verschickt
und dabei identische Bewerbungsunter-
lagen mit deutschen und türkischen
Namen versehen. Das Ergebnis der
Studie, die beim Institut zur Zukunft
der Arbeit (IZA) erschienen ist, war er-
nüchternd: Die Angabe eines türki-
schen Namens hat die Chancen auf
eine Einladung zum Vorstellungsge-
spräch um bis zu 24 Prozent reduziert.
Das IZA geht davon aus, dass die ent-
scheidenden Personalerinnen und Per-
sonaler bei Bewerbungen mit ausländi-
schen Namen eine geringere Leistungs-
fähigkeit annehmen. Grund dafür ist
die so genannte »statistische Diskrimi-
nierung«. Sie findet statt, wenn Perso-
nalverantwortliche glauben, dass ara-
bisch- oder türkischstämmige Bewer-
berinnen und Bewerber zum Beispiel
weniger geeignet sind, weil ihre Gruppe
in Statistiken schlechter abschneidet. 

Dieser manchmal auch unbewusste
Reflex bedingt einen Teufelskreis: In
den entsprechenden Statistiken nehmen
einige ethische Minderheiten tatsäch-
lich eine schlechtere Position ein als 
der deutsche Durchschnitt. Und weil
sie das tun, wird es vielen Menschen
mit Migrationshintergrund schwer ge-
macht, den Anschluss an die Mehrheits-
gesellschaft zu finden.

Insbesondere Musliminnen mit Kopf-
tuch haben auf dem deutschen Arbeits-
markt schlechte Chancen. Eine deutli-
che Mehrheit der deutschen Arbeit-
geber will keine Frauen mit Kopftuch
einstellen. Dabei nehmen die Religions-
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Die Interkulturelle Woche ist etwas Besonderes: Jahr für Jahr setzen sich
Gewerkschaften, Wohlfahrtsverbände, Migrantenorganisationen und Vertreter
von Kommunen auf Initiative der Kirchen dafür ein, dass Menschen unter-
schiedlicher Kulturen und Religionen einander näher kommen. Dass es nicht
selbstverständlich ist, dass Menschen in einer Gesellschaft friedlich und gerecht
miteinander umgehen, erleben wir alle leider täglich. 
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freiheit (Art. 4 GG) und das Benach-
teiligungsverbot wegen religiösen An-
schauungen (Art. 3 Abs. 3 GG) einen
hohen Stellenwert in der deutschen
Verfassung ein. 

KOMMEN WIR ALSO ZUR FRAGE ALLER
FRAGEN: WIE KANN MAN HANDELN?

Eine gleichberechtigte Teilhabe am ge-
sellschaftlichen Leben ist Vorausset-
zung für die erfolgreiche Integration
von Einwanderinnen und Einwan-
derern und ihren Nachkommen. Das
Allgemeine Gleichbehandlungsgesetz
(AGG) enthält in diesem Sinn nicht nur
Benachteiligungsverbote. In Paragraph
fünf eröffnet es auch die Möglichkeit
zu so genannten positiven Maßnah-
men. Dabei geht es um Fördermaßnah-
men für Personen oder Personengrup-
pen, die Nachteile erfahren. Man muss
hier allerdings zwischen »weichen« und
»harten« Maßnahmen zur Förderung
bestimmter Gruppen unterscheiden. 

■ Fangen wir mit den »harten« an: 

Hierunter versteht man insbesondere
Quotenregelungen. Bekannt sind dabei
vor allem sogenannte »einzelfallbezoge-
ne Quotenregelungen« zur Frauenför-
derung, die im Bundesgleichstellungs-
gesetz oder in den Gleichstellungsgeset-
zen der Länder im öffentlichen Dienst
geregelt sind. Danach können Frauen –
bei gleicher Qualifikation – bevorzugt
eingestellt oder befördert werden, so-

fern das zum Ausgleich ihrer Unterre-
präsentanz dient und so lange nicht bei
Mitbewerbern Gründe für deren Ein-
stellung überwiegen. 

Bislang spielen Quoten als Fördermaß-
nahme für die Integration von Men-
schen mit Migrationshintergrund keine
Rolle. Juristisch werfen sie einige Fra-
gen im Verhältnis zu Benachteiligungs-
verboten auf. Die Rechtsprechung des
Europäischen Gerichtshofs hat dazu
bislang nur im Bereich der Frauenför-
derung Entscheidungen getroffen. 

Daraus geht hervor, dass Quoten zwar
unter bestimmten Voraussetzungen an-
gewendet werden können. Dass es
jedoch nicht zulässig ist, Mitgliedern
einer bestimmten Gruppe einen auto-
matischen Vorteil bei Einstellungen ein-
zuräumen. Diese Rechtsprechung muss
immer mitbedacht werden, wenn über
eine Quote für Menschen mit Migrati-
onshintergrund diskutiert wird.

Um Einwanderern und ihren Nach-
kommen eine bessere Teilhabe in der
Arbeitswelt zu ermöglichen, erscheinen
daher so genannte »weiche« positive
Maßnahmen sinnvoller. 

Dazu zählen zum Beispiel: 

■ Nachwuchsförderprogramme für
junge Menschen mit Migrations-
hintergrund.

■ Gezielte Ansprachen von Migranten
für bestimmte Berufe durch Vorbilder
oder Werbeaktionen.

■ Und eigene Zielvorgaben für Einstel-
lungen, wie sie beispielsweise das Land
Berlin in seinem Integrationsgesetz von
2010 macht. Dabei werden keine fixen
Quoten auferlegt, sondern hier heißt es:
»Der Senat strebt die Erhöhung des
Anteils der Beschäftigten mit Migra-
tionshintergrund entsprechend ihrem
Anteil an der Bevölkerung an«.

Der Abbau von Vorurteilen und die
Veränderung von Einstellungen brau-
chen allerdings mehr als ein Gesetz. Es
handelt sich um einen langen Prozess,
der immer neue Anstöße benötigt und
von der Gesellschaft getragen werden
muss. Ich verstehe meine Stelle daher
auch als Impulsgeber. Bevor wir in die
gemeinsame Diskussion einsteigen, will
ich Ihnen daher unsere wichtigsten Pro-
jekte und Studien vorstellen:

■ Im Bereich Forschung sehe ich eine
zentrale Herausforderung in der struk-
turellen Diskriminierung im Bildungs-
wesen. Die Pisa-Studie von 2010 belegt
beispielsweise, dass Kinder von Einge-
wanderten bei vergleichbarer Leistung
eine fünfmal geringere Chance haben,
eine Empfehlung für das Gymnasium
zu erhalten als deutsche Schüler. Und es
handelt sich hier nicht um ein Rand-
thema: Fast jeder dritte Jugendliche in
Deutschland hat einen Migrationshin-
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tergrund. Und wir wissen: Ein guter
Schulabschluss stellt die Weichen ins
Berufsleben. Die Antidiskriminierungs-
stelle (ADS) wird das Thema in den
kommenden Jahren genau untersuchen
und einen Bericht dazu veröffentlichen. 

■ Für den Bericht wollen wir eine
Bestandsaufnahme der Situation im
Bildungsbereich vornehmen und For-
schungslücken zum Thema Bildung und
Diskriminierung schließen. Ziel ist es
herauszufinden, inwiefern strukturelle
Diskriminierung bei den Bildungser-
gebnissen von Menschen mit Migrati-
onshintergrund eine Rolle spielen. Da-
raus werden wir Handlungsempfehlun-
gen ableiten und vorstellen.

■ Ein weiteres Projekt betrifft den Ar-
beitsmarkt: Denn die Ungleichbehand-
lung im Bildungswesen setzt sich später
im Arbeitsleben nahtlos fort: Laut Un-
tersuchungen der OECD zum Beispiel
müssen Nachkommen aus Einwande-
rerfamilien bei gleicher Qualifikation
drei- bis viermal so viele Bewerbungen
schreiben, bis sie zu einem Vorstel-
lungsgespräch eingeladen werden. Um
dagegen etwas zu tun, muss man den
Alltag in Deutschland unter die Lupe
nehmen. Und beim Zugang zu Arbeit
fällt auf: Deutschland hat eine sehr spe-
zielle Bewerbungskultur. Bei uns ist es
selbstverständlich, schon in der ersten
Runde dicke Bewerbungsmappen mit
Foto und sämtlichen persönlichen An-
gaben einzureichen. 

Das ist in vielen anderen Ländern kei-
neswegs üblich. Und das mit gutem
Grund:

Ein kurzer Blick auf den Namen, das
Geschlecht oder das Alter reicht in vie-
len Fällen, um eine Bewerbung auszu-
sortieren – oftmals unabhängig davon,
welche Qualifikationen die Bewerberin
oder der Bewerber mitbringt. 

Die Antidiskriminierungsstelle des Bun-
des hat im November 2010 ein deutsch-
landweites Pilotprojekt gestartet. Hier
testen verschiedenen Unternehmen,
staatliche Behörden und Kommunen
anonymisierte Bewerbungsverfahren.
Wichtig ist dabei, dass die Entschei-
dung über die Einladung zum Vorstel-
lungsgespräch ausschließlich aufgrund
der Qualifikation erfolgt. Bei anonymi-
sierten Bewerbungen wird daher zu-
nächst 

• auf ein Foto der sich bewerbenden
Person, 

• ihren Namen, 
• die Adresse, 
• das Geburtsdatum 
• und Angaben zu Alter, 
• Familienstand 
• oder Herkunft verzichtet. 

Abgesehen davon können alle übli-
chen Informationen abgefragt werden,
wie etwa Berufserfahrung, Ausbildung,
Motivation, usw. 

Wenn die Einladung zum Vorstellungs-
gespräch ausgesprochen ist, erhalten
Personaler die vollständigen Unterla-
gen und können sich auf das Gespräch
vorbereiten. Sie sitzen also nicht – wie
oft angenommen wird – vor einer ihnen
völlig unbekannten Person. Das Pilot-
projekt wird wissenschaftlich beglei-
tet und evaluiert. Aus den Ergebnissen
wollen wir Handlungsempfehlungen
ableiten, die wir 2012 präsentieren.

■ Ein weiteres Projekt betrifft die Ak-
teurslandschaft in Deutschland: Wenn
Menschen mit Migrationshintergrund
beleidigt, beschimpft oder unfair behan-
delt werden, wissen viele nicht, wohin
sie sich wenden sollen. Oftmals ver-
suchen sie, mit den frustrierenden Er-
lebnissen alleine klarzukommen – ein
Umstand, der sämtlichen Integrations-
bemühungen entgegen wirken kann.

Umso wichtiger ist es, betroffenen
Menschen Perspektiven aufzuzeigen
und ohne Umschweife Hilfe anzubie-
ten. Diese Hilfe sollte möglichst nied-
rigschwellig sein und in ihrem nahen
Umfeld angeboten werden. Bislang ist
die Unterstützung von Betroffenen in
Deutschland allerdings nicht zufrieden
stellend. Zwar gibt es zahlreiche An-
laufstellen, die Hilfe anbieten. Etliche
von ihnen arbeiten jedoch sehr spezia-
lisiert und sind beispielsweise nur für
Frauen oder nur für Menschen mit Be-
hinderung oder eben nur für Einwan-
derer da. Hinzu kommt: Oft wissen die
einen nicht, was die anderen tun.

■ Die ADS setzt ihren Schwerpunkt in
der aktuellen Legislaturperiode daher
darauf, die Vernetzung der Akteurin-
nen und Akteure untereinander zu för-
dern und die lokale Beratungsarbeit zu
unterstützen. Wir haben dazu eine Of-
fensive gestartet, um ein Bundesnetz-
werk gegen Diskriminierung zu schaf-
fen. Ziel ist es, allen Menschen – gerade
auch vor Ort – die bestmögliche Unter-
stützung zu bieten. Zu diesem Zweck
wird die ADS regionale Netzwerke för-
dern.

Deutschland ist ein Einwanderungs-
land, in dem schätzungsweise 15,6 Mil-
lionen Menschen mit Migrationshin-
tergrund leben. Der Grundsatz der
Gleichbehandlung ist daher keine Höf-
lichkeit gegenüber einzelnen Einwande-
rern. Es ist eine existenzielle Vorausset-
zung für ein Einwanderungsland, wie
Deutschland es ist. 

■ Auszüge aus der Rede von Christine
Lüders, Leiterin der Antidiskriminierungs-
stelle des Bundes, anlässlich der bundes-
weiten Vorbereitungstagung zur Inter-
kulturellen Woche 2011 am 5. Februar 
2011 im Haus am Dom in Frankfurt/M.
Der vollständige Text steht auf unserer
Homepage: www.interkulturellewoche.de

■ Kontakt:
Antidiskriminierungsstelle des Bundes 
Glinkastraße 24, 10117 Berlin 
Tel.: 03018 / 555 - 18 55 
poststelle@ads.bund.de
www.antidiskriminierungsstelle.de 
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